
 

 

 

 

 
 
 
Antrag Nr. 4 

Antragstellende: Oliver Burkart, Hanna Poß, Johannes Zürker, David 
Bullacher 

 
Einrichtung eines Satzungsausschusses  
 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 

Es wird ein Satzungsausschuss eingerichtet. Dieser kümmert sich insbesondere um 
die strukturellen Änderungen in der Satzung. Es sollen vor allem die JUNGE-KIRCHE-
Strukturen (Diözesan-, Dekanats- bzw. Regionen- und Pfarrei- bzw. Gemeideebene) 
überdacht und angepasst werden. Ebenso sollen die Präambel und die 
Geschäftordnung überarbeitet werden. 
Der Ausschuss wird zunächst für zwei Jahre eingerichtet, um die an ihn gestellten 
Anforderungen umzusetzen. Die Anzahl der Mitglieder ist nicht begrenzt und kann auf 
jeder Diözesankonferenz beliebig ergänzt werden. Die Mitglieder sind für 2 Jahre 
gewählt. Danach kann auf der Diözesankonferenz entschieden werden, ob der 
Ausschuss verlängert wird. Gibt es keinen entsprechenden Antrag, löst sich der 
Satzungsausschuss automatisch auf. 
 

 

 

Angenommen  
16/16 Ja-Stimmen  
0/16 Nein-Stimmen  
0/16 Enthaltungen  
 


